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Ravena Finanz Management AG und Multi Advisor Fonds 1: Verwaltungsgericht 
Frankfurt/M. kippt Eilbedürftigkeit 
 
Wie zu erfahren war, hat das Verwaltungsgericht Frankfurt/M. (VG Frankfurt) die sofortige 
Einstellung des Betriebes der Ravena AG gestoppt. Über das weitere Schicksal dürfte 
damit allenfalls eingeschränkt eine Aussage getroffen worden sein. 
 
Mit einer kurzen Meldung veröffentlichte das Magazin kapital-markt intern (kmi) in der 
Ausgabe 42/05 vom 21. Oktober 2005 die von der Ravena AG herausgegebene Informati-
on, dass das Verwaltungsgericht die Eilverfügung der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) gegen Multi Advisor Fonds 1 ausgesetzt habe. Das VG Frankfurt 
entschied nach Angabe der Ravena AG unter dem Aktenzeichen 1 G 3155/05 (02) zu 
Gunsten der antragstellenden Partei, dass eine Eilbedüftigkeit zur Einstellung des Ge-
schäftsbetriebes nicht erforderlich sei; unbekannt ist, ob und in wie weit Rechtsmittel ein-
gelegt worden sind oder noch erfolgen werden. 
 
Die BaFin hatte ursprünglich mit Verfügung vom 20. September 2005 der Ravena AG die 
Beteiligungsvermittlung untersagt (http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-
rechtin-
fo/archiv/texte_i/IFF_AG_Zukunftsunternehmen_fuer_Investment_Fonds_Finanzen_i_G_u
nd_Ravena_Finanz_Management_AG_Bundesaufsichtsamt_untersagt_Geschaeftsbetrieb
.shtml).  
 
Quelle: kapital-markt intern (kmi) Ausgabe 42/05 vom 21. Oktober 2005 
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aus der Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder anderen Empfehlungen 
gegeben oder Mandatsbeziehungen begründet. Alle Informationen sind jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.  
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche 
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und 
Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. 
 
 

http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_i/IFF_AG_Zukunftsunternehmen_fuer_Investment_Fonds_Finanzen_i_G_und_Ravena_Finanz_Management_AG_Bundesaufsichtsamt_untersagt_Geschaeftsbetrieb.shtml
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_i/IFF_AG_Zukunftsunternehmen_fuer_Investment_Fonds_Finanzen_i_G_und_Ravena_Finanz_Management_AG_Bundesaufsichtsamt_untersagt_Geschaeftsbetrieb.shtml
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_i/IFF_AG_Zukunftsunternehmen_fuer_Investment_Fonds_Finanzen_i_G_und_Ravena_Finanz_Management_AG_Bundesaufsichtsamt_untersagt_Geschaeftsbetrieb.shtml
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_i/IFF_AG_Zukunftsunternehmen_fuer_Investment_Fonds_Finanzen_i_G_und_Ravena_Finanz_Management_AG_Bundesaufsichtsamt_untersagt_Geschaeftsbetrieb.shtml
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_i/IFF_AG_Zukunftsunternehmen_fuer_Investment_Fonds_Finanzen_i_G_und_Ravena_Finanz_Management_AG_Bundesaufsichtsamt_untersagt_Geschaeftsbetrieb.shtml

